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Kirchliche Anzeigen

DONNERSTAG, 28. OKTOBER BIS
DONNERSTAG, 4. NOVEMBER 2021

EVANGELISCH-
REFORMIERTE KIRCHE
ARCH UND LEUZIGEN

Donnerstag, 28. Oktober, 12.00 Uhr:
Mittagstisch im Gemeindezentrum Arch. Bitte
ans Zertifikat denken!
14.00 Uhr: Männertreff für Pensionierte –  im
Turm Leuzigen.
19.00 Uhr: Ökumenisches Abendgebet in der
Kirche Arch mit Pfrn. Aline Berger.

Freitag, 29. Oktober, 16.00 Uhr:
Besuchsdiensttreffen Arch im Gemeindezent-
rum.

Sonntag, 31. Oktober, 9.30 Uhr:
Reformationsfest und Goldene Konfirmation –
Abendmahls-Gottesdienst in der Kirche Leuzi-
gen. Pfr. Matthias Hochhuth und Hansruedi
Binz (Orgel). Text: Matthäus 5,1-10.
16.00 Uhr: Lichtblick zur Woche in der Kapelle
Staad mit Matthias Hochhuth und Lorenz
Mühlemann (Zither).

Montag, 1. November, 18.00-20.30 Uhr:
Konfirmandenmodul «Biblioblog» im Pfarr-
haus Rüti.

Dienstag, 2. November, 18.10-19.40 Uhr:
Konfirmandenmodul Bioethik «Wann ist Leben
lebenswert?» im Turm Leuzigen.

Donnerstag, 4. November, ab 12.00 Uhr:
Mittagtisch in der Alten Post Leuzigen. Anmel-
dung erforderlich bis Freitag, 29. Oktober an
Daniel Rüfli, Tel. 032 679 38 03.

BÜREN AN DER AARE

Donnerstag, 28. Oktober, 12.15-13.30 Uhr:
Kirchgemeindehaus: Mittagstisch «chez Ma-
xime».
19.00 Uhr, Ref. Kirche Arch: Ökumenisches
Abendgebet. Pfrn. Aline Berger.

Sonntag, 31. Oktober, 9.30 Uhr:
Ref. Kirche Diessbach: Regionaler Gottesdienst
gestaltet durch die Männergruppe mit dem
Männerchor Diessbach.

Dienstag, 2. November, 20.05 Uhr:
Kirchgemeindehaus: Ordentliche Kirchgemein-
deversammlung.

Mittwoch, 3. November, 9.00-11.00 Uhr:
Kirchgemeindehaus: Krabbutreff (ohne Kon-
sumation). Während der Mütter- und Väter-
beratung.

Donnerstag, 4. November, 12.15-13.30 Uhr:
Kirchgemeindehaus: Mittagstisch «chez Ma-
xime». Anmeldungen bis Dienstagabend an
Christine Stähli, Tel. 032 351 30 71 oder 079
648 96 92.

Proben Kirchenchor und KUW-Unterricht:
Alle Daten finden Sie unter:
www.kirche-bueren.ch

Amtswochen der Pfarrleute:
1. bis 7. November: Pfarrerin Petra Burri, Tel.
032 351 35 62

KIRCHGEMEINDE DIESSBACH B. B.

www.kirche-diessbach.ch

Sonntag, 31. Oktober, 9.30. Uhr:
Diessbach: Regio-Gottesdienst gestaltet durch
die Männergruppe. Steffi Scheuner an der Orgel.

Dienstag, 2. November, 19.15-19.45 Uhr:
Diessbach: Offenes Singen –  Ein Lied im No-
vember, in der Kirche. Leitung Liliane Möri.
Einmal im Monat ein Lied lernen und singen.

Busswil, Kirchliches Zentrum: Ausstellung
«Wasser – ein Menschenrecht»; täglich geöff-
net bis 3. November von 9.00–18.00 Uhr.

Donnerstag, 4. November, 11.30 Uhr:
Büetigen: Mittagstisch im Restaurant Bären.
14.30 Uhr, Dotzigen: Nachmittags-Treff im
Bangerterhaus.

Freitag, 5. November, 19.45 Uhr:
Treffpunkt der Männergruppe am Bahnhof
Biel (Bahnhof Busswil, 19.15 Uhr).

Seelsorge suchende Personen erreichen unsere
Pfarrpersonen wie folgt:
Pfarrer Ueli Burkhalter: Tel. 079 290 57 49
Pfarrer Pavel Roubík: Tel. 079 663 99 98

LENGNAU

Samstag, 30. Oktober, 15.00-16.00 Uhr:
«Fiire mit de Chliine» (für Kinder von 0-5 Jahren
in Begleitung) in der Katholischen Kirche mit den
Katechetinnen Anja Schulze und Ruth Genier.

Sonntag, 31. Oktober, 9.30 Uhr:
Gottesdienst (Reformationssonntag) mit Pfr.
Heinz Friedli. Feier für Pfrn. Agnes Leu. Mitwir-
kung des Kirchenchors. Leitung: Frau Corinne
Wahli.

Mittwoch, 3. November, 08.30-09.00 Uhr:
«Morgengebet» in der Kirche.

Zuständig für Abdankungen:
Pfr. Heinz Friedli, Tel. 032 653 17 03.

OBERWIL BEI BÜREN

Donnerstag, 28. Oktober, 19.00 Uhr:
Kirche Arch: «Aahaute», ökumenisches Abend-
gebet.

Sonntag, 31. Oktober, 10.00 Uhr:
Kirche Oberwil: Bezirksgottesdienst zum
Reformationssonntag mit Abendmahl. Mit
dem Pfarrteam aus den Buechibärger Kirch-
gemeinden. Musik: The Reformers reloaded.
Einlass nur mit Zertifikat und gültigem Perso-
nalausweis.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unser
Pfarramt oder informieren Sie sich auf der
Homepage www.kg-oberwil.ch

PIETERLEN – MEINISBERG

www.kirche-pieterlen.ch
Pfarramt: 032 377 31 40
Sekretariat: 032 377 11 66

An Gottesdiensten sind maximal 50 Personen,
bei Anlässen maximal 30 Personen erlaubt
(d. h. Abstandsregelung, Maskenpflicht, keine
Verpflegung gestattet).

Wir sind für Sie da – in jedem Fall für jeden Fall.

Zentrale 032 391 82 82
Rettungsdienst 144

nid wyt loufe

Abendverkauf 5.11.2021
17-21 Uhr Ihr büre gwärb

ÄRZTE
Versuchen Sie bitte zuerst Ihren Hausarzt zu
erreichen. Falls dieser nicht erreichbar ist:

Büren an der Aare, Dotzigen, Lengnau,
Meienried, Meinisberg, Oberwil, Pieterlen,
Rüti, Safnern; Notfallrayon Lyss (inkl. Büetigen,
Diessbach, Busswil); Notfallrayon Aarberg;
Notfallrayon Ins/Erlach 0900 144 111
(kostenpflichtig mit CHF 2.08/Min. aus dem
Festnetz; mit Natel easy unter 16 Jahren bei
gesperrter 0900-Nummer nicht erreichbar)

Arch, Leuzigen 0848 112 112

Wengi, Rapperswil 0900 57 67 47
(aus dem Festnetz CHF 0.88/Min.)

ZAHNÄRZTE
Versuchen Sie bitte,
zuerst Ihren Zahnarzt zu erreichen 1811

Notrufnummer ganze Schweiz 112

Polizeinotruf 117

Feuerwehr 118

REGA 1414

Medizinische Notfallnummer 144

APOTHEKEN
Notfall-Nummer
Region Lyss-Biel Tel. 0842 24 24 24

SPITEXORGANISATIONEN
Region Büren (Leuzigen, Arch,
Büren, Meienried, Oberwil, Rüti,
Diessbach, Büetigen, Dotzigen) 032 353 10 50
Lengnau, Pieterlen 032 329 39 00
Safnern, Orpund, Meinisberg,
Scheuren 032 332 97 97
Wengi (Schüpfen und Umgebung) 031 879 05 67
Spitex «Lueg is Land» Arch 032 679 08 09

Notfalldienste

Reto
Basler
Gemeinderat
(bisher)

Peter
Zumbach
Gemeinderat
(bisher)

Jan
Pauli

03.03

Andreas
Scheidegger
(parteilos), bisher

Beat
Schwab
(parteilos), bisher

Gemeindewahlen 2021, Büren an der Aare, 14. November 2021, SVP – Liste 3

Für Bau- Planungskommision Für den Gemeinderat

Gemeinsam handeln für eine nachhaltige
Entwicklung von Büren -www.svp-bueren.ch

03.0203.0103.1203.11
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Zertifikats- und Ausweispflicht bei Gottes-
diensten und Anlässen wird speziell vermerkt
(d. h. keine zahlenmässige Begrenzung, keine
Abstandsregeln, keine Maskenpflicht, Verpfle-
gung gestattet).

Sonntag, 31. Oktober
10.00 Uhr Kirche Pieterlen: Gottesdienst für
Klein und Gross (Bibelübergabe) mit KUW
5. Klasse, Katechetin Karin Wälchli, Pfarrerin
Brigitta Frey und Organistin Silvia Brenner.
Es besteht Covid-Zertifikatspflicht. Bitte zeigen
Sie beim Eingang Ihr Covid-Zertifikat und
einen Personalausweis. Wir danken für Ihr Ver-
ständnis.

Donnerstag, 4. November
12.00 Uhr ökumenisches Zentrum Pieterlen:
Mittagsklub des Gemeinnützigen Frauen-
vereins Pieterlen. Anmeldungen bis Montag,
1. November an: Elly Sinelli T. 032 377 19 19
oder Margrith Schneeberger T. 032 377 28 17.
Es besteht Covid-Zertifikatspflicht. Bitte zeigen
Sie beim Eingang Ihr Covid-Zertifikat und
einen Personalausweis. Wir danken für Ihr
Verständnis.

19.45 –  21.30 Uhr Kirchgemeindehaus Büren:
Regionales Taizé-Projekt. Gemeinsames Singen
gemäss Anmeldung mit dem ökumenischen
Kirchenchor für die Taizé-Feier vom Sonntag,
14. November, 19.00 Uhr.
Es besteht Covid-Zertifikatspflicht. Bitte zeigen
Sie beim Eingang Ihr Covid-Zertifikat und ei-
nen Personalausweis. Wir danken für Ihr Ver-
ständnis.

RÜTI BEI BÜREN

Donnerstag, 28. Oktober, 19.00 Uhr:
Ökumenisches Abendgebet in der Kirche Arch.

Samstag, 30. Oktober:
Suppentag auf dem Pfarrhof. Das Suppentag-
Team und die Landfrauen laden ab 11 Uhr ein
zum Abholen von Erbssuppe und Brot & Züpfe.

Sonntag, 31. Oktober, 9.30 Uhr:
Gottesdienst mit Pfrn. Aline Berger und Sabi-
ne Lehmann (Orgel).

Dienstag, 2. November, 11.00 Uhr:
Mittagstisch für jung und alt in der Mehr-
zweckhalle. Für Personen ab 16 Jahren nur mit
gültigem Covid-Zertifikat. Anmeldung bis am
Freitag, 29. Oktober bei Bettina Flückiger.
Gerne per SMS oder Anruf: 077 414 05 31.

Dienstag, 2. November, 19.00 Uhr:
Abendandacht in der Kirche.

RÖMISCH-KATHOLISCHE
KIRCHE

BÜREN AN DER AARE
Solothurnstrasse 40

Donnerstag, 28. Oktober, 19.00 Uhr:
Ökumenisches Abendgebet in der ref. Kirche
Arch.

Freitag, 29. Oktober, 18.00-19.00 Uhr:
Eucharistische Anbetung.

Sonntag, 31. Oktober, 9.30 Uhr:
Wortgottesfeier mit Kirchenchor (Zertifikats-
pflicht).

Dienstag, 2. November, 11.40 Uhr:
Gebet.
12.00 Uhr: Offener Mittagstisch (Zertifikats-
pflicht). Anmeldungen bitte bis Montagmittag
ans Pfarreisekretariat (Tel: 032 387 24 04).

Für unsere Gottesdienste ist eine Anmeldung
erforderlich. Tel. 032 387 24 04.
Sie können sich auch online auf unserer Inter-
netseite, www.kathbern.ch/bueren anmelden.

Unsere Internet-Adresse:
www.kathbern.ch/bueren

PIETERLEN Kürzeweg 6

LENGNAU E. Schiblistrasse 3A

MEINISBERG Ref. Kirchgemeindehaus,
Hintere Gasse 7

Samstag, 30. Oktober, 15.00 Uhr:
Fiire mit de Chliine in der Katholischen Kirche
Lengnau.

Sonntag, 31. Oktober, 9.30 Uhr:
Eucharistiefeier mit Totengedenken mit Kap-
lan Stephan Schmitt im Ök. Zentrum Pieterlen
(Zertifikatspflicht).

Mittwoch, 3. November, 19.00 Uhr:
Shibashi mit anschliessendem Kurs zur Vertie-
fung in der Katholischen Kirche Lengnau.

Maximal 25–30 Personen in beiden Kirchen.
Anmeldung nicht nötig. Maskenpflicht! Got-
tesdienste mit Zertifikats- und Ausweispflicht
(keine Abstandsregeln, keine zahlenmässige
Einschränkung und keine Maskenpflicht) wer-
den besonders ausgewiesen!

Kaplan Schmitt ist erreichbar unter der Tele-
fonnummer 032 377 19 55 und per Mail
seelsorge@kathpieterlen.ch!

EVANGELISCH-
METHODISTISCHE KIRCHE

Büren an der Aare, Aarbergstrasse 12

Freitag, 20.00 Uhr: Vortrag Faszination Weltall.
Sonntag, 9.00 und 10.30 Uhr: Erntedank-Got-
tesdienst.

Info: www.emk-bueren.ch

EVANGELISCHE TÄUFER-
GEMEINDE DIESSBACH

Dorfstrasse 59

Sonntag, 31. Oktober:
Kein Gottesdienst.

Infos für die Teilnahme an unseren Gottes-
diensten vor Ort oder per Livestream unter
www.etg-diessbach.ch

Verwaltungskreis
Seeland

Gemeindeverband Feuerwehr
oberes Bürenamt

Inkrafttretung Organisations-
verordnung

Gestützt auf Art. 45 der kantonalen Gemeinde-
verordnung vom 16. Dezember 1998 wird das
Inkrafttreten der folgenden an der Vorstands-
sitzung vom 21. Oktober 2021 beschlossenen
Organisationsverordnung bekannt gegeben.

Die Verordnung tritt, vorbehältlich per 22. Ok-
tober 2021 in Kraft.

Rechtsmittelbelehrung:
Gegen den Beschluss des Vorstandes kann in-
nert 30 Tagen ab Publikation Beschwerde
beim Regierungsstatthalteramt Seeland, Amt-
haus, 3270 Aarberg, erhoben werden.

Die Organisationsverordnung kann auf den
Gemeindeverwaltungen (Lyss, Büetigen, Diess-
bach und Dotzigen) eingesehen werden.

Dotzigen, 25.10.2021 110364

Seeländische Wasserversorgung
Gemeindeverband (SWG) Worben

Abgeordnetenversammlung
(AV)

Samstag, 27. November 2021 um 10.00 Uhr im
Werkhof der SWG, grosses Sitzungszimmer,
Bremgartenweg 3a, 3252 Worben

Traktanden
1. Genehmigung des Protokolls der Abgeord-

netenversammlung vom 28.11.2020
2. Jahresabschluss 2020

– Genehmigung der Jahresrechnung 2020,
Kenntnisnahme der Nachkredittabelle und
Zuweisung des Ertragsüberschusses zum
Eigenkapital

– Genehmigung des 113. Geschäftsberichts
– Déchargeerteilung an Vorstand und

Geschäftsführer
3. Voranschlag 2022

– Kenntnisnahme des Finanzplans 2023-2027
und des Budgets der Investitionsrechnung
2022

– Genehmigung des Budgets der Erfolgs-
rechnung 2022

4. Genehmigung der Projekt- und Kreditab-
rechnung des Werkhofneubaus

5. Wahl des Rechnungsprüfungsorgans für das
Rechnungsjahr 2022

6. Mitteilungen
7. Verschiedenes

An der Versammlung gilt Maskenpflicht und es
besteht ein Schutzkonzept. Der anschliessende
Apéro ist für Personen mit Covid-Zertifikat
beschränkt.

Rechtsmittelbelehrung:
Gemäss Verwaltungsrechtspflegegesetz (VRPG
Art. 60.1.b) kann gegen Versammlungsbe-
schlüsse innert 30 Tagen nach der Versamm-
lung beim Regierungsstatthalter von Aarberg
schriftlich und begründet Beschwerde geführt
werden. Gemäss Gemeindegesetz (GG Art. 49a)
ist jedoch die Verletzung von Zuständigkeits-
und Verfahrensvorschriften sofort zu bean-
standen. Wer rechtzeitige Rüge pflichtwidrig
unterlässt, kann getroffene Beschlüsse nach-
träglich nicht mehr anfechten.

Worben, 19.10.2021

Vorstand der SWG 110345

Seeländische Wasserversorgung Gemeindeverband
Bremgartenweg 3a, 3252 Worben
Tel. 032 387 20 40
info@swg-worben.ch
www.swg-worben.ch

Arch

Gemeindeversammlung der
Einwohnergemeinde Arch

Mittwoch, 1. Dezember 2021, 20.00 Uhr,
MEHRZWECKHALLE ARCH, Oberdorfstrasse 4

Traktanden:

1. Finanzplan 2021 – 2026
Kenntnisnahme

2. Budget 2022
2.1 Genehmigung der Steueranlagen
2.2 Genehmigung Budget 2022

3. Elektrizitätsversorgung Arch – Verpachtung

4. Sanierung Gemeindeverwaltung und Anbau
Kirchgemeindesaal
Genehmigung Verpflichtungskredit
CHF 500’000.00

5. Erschliessung Spismattweg
Kenntnisnahme Verpflichtungskreditabrech-
nung

6. Verschiedenes

Die traktandierten Geschäfte werden in der
Botschaft zur Versammlung näher erläutert. Die
Botschaft wird in jede Haushaltung verteilt. Das
detaillierte Budget 2022 und der Finanzplan
können auf der Gemeindeverwaltung bezogen
oder unter www.arch-be.ch eingesehen werden.

Beschwerden gegen Versammlungsbeschlüsse
und wegen Missachtung der Verfahrensvor-
schriften sind innert 30 Tagen nach der Ver-
sammlung schriftlich und begründet beim
Regierungsstatthalteramt Seeland einzurei-
chen. Verletzungen von Zuständigkeits- und
Verfahrensvorschriften sind an der Versamm-
lung sofort zu beanstanden. Wer rechtzeitige
Rügen pflichtwidrig unterlässt, kann nachträg-
lich nicht mehr Beschwerde führen (Art. 49a GG).

Alle Stimmberechtigten, die das 18. Altersjahr
zurückgelegt und seit 3  Monaten in der Ge-
meinde Wohnsitz haben, sind zu dieser Ge-
meindeversammlung eingeladen.

Das Protokoll der Gemeindeversammlung liegt
7 Tage nach der Versammlung während 30 Ta-
gen in der Gemeindeverwaltung öffentlich
auf. Einsprachen sind während der Auflage-
frist schriftlich beim Gemeinderat Arch einzu-
reichen. Der Gemeinderat entscheidet über die
Einsprachen und genehmigt das Protokoll.

Der Gemeinderat 110283

Ordentliche Versammlung der
evang.-ref. Kirchgemeinde Arch

Mittwoch, 24. November 2021, 20.00 Uhr, Ge-
meindezentrum Arch

Traktanden

1. Protokoll der Versammlung vom 27. Juni 2021

2. Budget 2022
2.1 Genehmigung Budget 2022

3. Mitteilungen
3.1 aus dem Kirchgemeinderat
3.2 aus dem Pfarramt / KUW

4. Verschiedenes
– Anregungen und Wünsche aus der Kirch-

gemeinde

Das Protokoll der Kirchgemeindeversammlung
vom 27. Juni 2021 und das Budget 2022 der
Kirchgemeinde Arch liegen auf der Gemeinde-
verwaltung Arch öffentlich auf.

Alle erwachsenen reformierten Gemeindeglie-
der sind herzlich zur Versammlung eingeladen.

Arch, im Oktober 2021

Kirchgemeinderat Arch 110349

Bau- und Gewässerschutz-
publikation

Bauherrschaft:
Anita und Christian Röthlisberger, Spismatt-
weg 19, 3296 Arch

Projektverfasserin:
Bigolin +  Crivelli Architekten AG, Bettlachstr.
8, 2540 Grenchen

Bauvorhaben:
Neubau Autounterstand mit Geräteraum
Es wird auf die Baugesuchsakten und Profile
verwiesen

Parzelle / Standort:
2140 / Spismattweg 19a, 3296 Arch

Nutzungszone:
Wohn- und Arbeitszone

Koordinaten:
2599027 / 1223980

Beanspruchte Ausnahmen:
Keine

Gewässerschutzmassnahmen:
Das Dachwasser des Autounterstands/Geräte-
raums wird in einen Sickerschacht entwässert

Auflageort und Einsprachestelle:
Gemeindeverwaltung Arch, Unterdorfstr. 12,
3296 Arch

Auflage und Einsprachefrist:
29. November 2021

Einsprachen und Rechtsverwahrungen sind
schriftlich und begründet innerhalb der Auf-
lagefrist im Doppel einzureichen.

Lastenausgleichsansprüche, die der Baubewilli-
gungsbehörde innert der Einsprachefrist nicht
angemeldet werden, verwirken (Art. 31 Abs. 4
lit. a BauG).

Bei Kollektiveinsprachen und vervielfältigten
oder weitgehend identischen Einsprachen ist
anzugeben, wer die Einsprechergruppe rechts-
verbindlich vertritt.

Gemeindeverwaltung Arch 110375

Büren an der Aare

Proporzwahlen 2021 – Stille
Wahl Sicherheitskommission

Für die Proporzwahlen 2021 sind für die
Sicherheitskommission folgende Wahlvorschläge
eingereicht worden:

Liste 2
Sozialdemokratische Partei (SPplus) Büren a.A.

Schranz Monika, 1955, Pflegefachfrau im Ruhe-
stand, Gehrweg 8

Liste 3
Schweizerische Volkspartei (SVP) Sektion
Büren a.A.

Stotzer, Christoph, 1971, Instruktor Bundesamt
für Bevölkerungsschutz, Stadtgutmatt 14, bis-
her, parteilos
Pauli Jan, 1955, Plattenleger EFZ, Hauptgasse 30
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gleichsansprüche die nicht innert der Einspra-
chefrist angemeldet werden, verwirken (Art. 30
und 31 BauG). Bei Kollektiveinsprachen und
vervielfältigten oder weitgehend identischen
Einsprachen ist anzugeben, wer befugt ist die
Einsprechergruppe rechtsverbindlich zu vertre-
ten (Art. 35b BauG). 110379

Büetigen

Baupublikation

Bauherrschaft:
Allenbach Peter und Murielle, Oberberg-
weg 14, 3263 Büetigen

Projektverfasser:
Dick Martin, Beundenweg 2b, 3263 Büetigen

Bauvorhaben:
Neubau Einfamilienhaus

Parzelle/Standort:
671 / Mösliweg

Koordinaten:
2592960 / 1216980

Nutzungszone:
Wohnzone W2

Beanspruchte Ausnahmen:
keine

Auflageort und Einsprachestelle:
Gemeindeverwaltung Büetigen, Hauptstrasse 14,
3263 Büetigen

Auflage- und Einsprachefrist bis:
Montag, 29. November 2021

Einsprachen und Rechtsverwahrungen sind
schriftlich und begründet innerhalb der Auf-
lagefrist im Doppel einzureichen, ebenfalls all-
fällige Lastenausgleichsbegehren.

Lastenausgleichsansprüche, die nicht innert
der Einsprachefrist angemeldet werden, ver-
wirken.

Kollektiveinsprachen und vervielfältigte oder
weitgehend identische Einsprachen haben
anzugeben, wer befugt ist die Einsprecher-
gruppe rechtsverbindlich zu vertreten.

Es wird auf die Gesuchsakten und die aufge-
stellten Profile verwiesen.

Gemeindeverwaltung Büetigen 110356

Diessbach

Versammlung der Einwohner-
gemeinde Diessbach

Dienstag, 30. November 2021, 20.00 Uhr, Mehr-
zweckhalle Diessbach

Traktanden

1. Orientierung über den Finanzplan 2021–
2026; Kenntnisnahme

2. Budget 2022
a) Genehmigung Budget
b) Festsetzung der Steueranlage und des

Liegenschaftssteuersatzes

3. Verschiedenes und Orientierungen

Die Unterlagen können ab dem 17. November
2021 bei der Gemeindeverwaltung oder auf
der Homepage www.diessbach.ch eingesehen
werden.

Eine schriftliche Orientierung über die Ver-
sammlungsgeschäfte wird in Form der gemein-
derätlichen Botschaft zirka zwei Wochen vor
der Versammlung allen Haushaltungen zuge-
stellt.

Allfällige Beschwerden gegen Versammlungs-
beschlüsse sind innert 30 Tagen nach der Ver-
sammlung schriftlich und begründet an das
Regierungsstatthalteramt Seeland in 3270 Aar-
berg zu richten (Art. 63ff VRPG). Zuständig-
keits- oder Verfahrensfehler sind noch an der
Gemeindeversammlung zu beanstanden. Wer
rechtzeitige Rügen pflichtwidrig unterlässt,
kann nachträglich nicht mehr Beschwerde füh-
ren (Art. 49a GG).

Zur Gemeindeversammlung sind alle Einwoh-
nerinnen und Einwohner von Diessbach herz-
lich eingeladen. Stimmberechtigt sind alle
Schweizerinnen und Schweizer, die seit drei
Monaten in der Gemeinde wohnhaft sind und
das 18. Altersjahr zurückgelegt haben.

Zu dieser Gemeindeversammlung sind alle
Schweizerbürgerinnen und Schweizerbürger
freundlich eingeladen, die in kantonalen An-
gelegenheiten stimmberechtigt und seit min-
destens drei Monaten in der Gemeinde Dotzi-
gen wohnhaft sind.

Schutzmassnahmen Covid 19

Es gelten die aktuellen Bestimmungen und
Maßnahmen (Maskenpflicht, kein Zertifikat).
Auf das traditionelle Apéro nach der Ver-
sammlung wird in Anlehnung an die Covid
19-Situation verzichtet. Die Türöffnung erfolgt
bereits um 19.15 Uhr, damit Staus vor dem Ein-
gang vermieden werden können.

Dotzigen, 25.10.2021.

Der Gemeinderat 110369

Lengnau

Einladung zur Versammlung
der Burgergemeinde Lengnau

Dienstag, 30. November 2021, 20.00 Uhr, in
der Aula des Schulhauses Dorf

Traktanden

1. Voranschlag 2022 / Genehmigung
Finanzplan 2022-2027 / Kenntnisnahme

2. Wahlen / Genehmigung
1. Wiederwahl eines Mitglieds des Burger-

rates

3. Einburgerung / Genehmigung

4. Orientierungen

5. Verschiedenes

Allfällige Beschwerden gegen Versammlungs-
beschlüsse sind innert 30 Tagen nach der Ver-
sammlung schriftlich und begründet beim Re-
gierungsstatthalteramt Biel/Bienne, Schloss,
2560 Nidau, einzureichen (Art. 63ff Verwal-
tungsrechtspflegegesetz VRPG).

Die Verletzung von Verfahrens- und Zustän-
digkeitsvorschriften ist sofort zu rügen. Wer
rechtzeitige Rügen pflichtwidrig unterlässt,
kann gefasste Beschlüsse nachträglich nicht
mehr anfechten (Art. 49a Gemeindegesetz GG).

Informationen zu den einzelnen Traktanden
sind 10 Tage vor der Versammlung auf der
Website (www.burgergemeinde-lengnau.ch)
abrufbar und liegen auf der Burgerverwaltung
Lengnau, Oelestrasse 30, 2543 Lengnau öffent-
lich auf.

Für die Burgerversammlung gelten die am Ver-
sammlungstermin gültigen Corona-Schutz-
massnahmen. Allfällige Auflagen werden im
Vorfeld auf der Website publiziert.

2543 Lengnau, 25. Oktober 2021

Der Burgerrat 110374

Baupublikation

Bauherrschaft:
PPA Beteiligungen AG, Eugen Hänggi, Im Park 1,
6343 Risch

Projektverfasserin:
sattlerpartner architekten + planer AG, Hans-
Huber-Strasse 38, 4502 Solothurn

Bauvorhaben:
Neubau zwei Mehrfamilienhäuser mit Einstell-
halle «Residence Bellevue» (Verlängerung der
Gültigkeitsdauer der Baubewilligung bbew
90/2018 vom 18. Dezember 2018 um 2 Jahre)

Standort:
Bielstrasse 50 und 50a, 2543 Lengnau, Parzelle
Nr. 768

Nutzungszone:
Mischzone 2 (M2) und Wohnzone 2 (W2)

Koordinaten:
2’593’933 / 1’225’426

Gewässerschutzbereich üB

Ausnahmen:
Unterschreiten Strassenabstand nach Art. 80
i.V.m. Art. 81 Abs. 2 SG und Art. 212 Abs. 4 GBR

Auflage- und Einsprachefrist:
22. November 2021

Auflagestelle:
Einwohnergemeinde Lengnau, Bau- und Werk-
abteilung, Brunnenplatz 2, 2543 Lengnau BE

Es wird auf die Gesuchsakten verwiesen.

Liste 4
FDP. Die Liberalen Büren a.A.

Meyer Mirco, 1988, Projektleiter, Holestrasse 11,
bisher

Die Gesamtzahl der vorgeschlagenen Kandi-
dierenden entspricht bei der Sicherheitskom-
mission der Anzahl zu vergebender Sitze. Ge-
mäss Art. 41 des Reglements über das
Verfahren bei Abstimmungen und Wahlen
(AWR) hat der Gemeinderat Büren a.A. alle
Kandidierenden als gewählt erklärt.

Gegen die Wahlergebnisse kann gemäss Arti-
kel 65 ff des Gesetzes über die Verwaltungs-
rechtspflege (VRPG) innert 10 Tagen beim
Regierungsstatthalteramt Seeland, Amthaus,
Stadtplatz 33, 3270 Aarberg, schriftlich und
begründet Beschwerde geführt werden.

Büren a.A., 22. Oktober 2021

Einwohnergemeinde Büren a.A.
Gemeindeschreiberei 110348

Baupublikation

Gesuchstellerin:
Einwohnergemeinde Büren a.A., Hauptgasse 10,
3294 Büren an der Aare

Projektverfasserin:
Bauverwaltung Büren a.A., Kreuzgasse 32,
3294 Büren an der Aare

Vorhaben:
Aufhebung der Widmung «Öffentlicher Fuss-
weg»

Standort:
Höheweg, Parzellen Nrn. 291, 392 und 1128,
Koordinaten 2’595’200 / 1’220’555, Wohnzone
W2, Grünzone

Auflage- und Einsprachefrist:
29. November 2021

Auflagestelle:
Bauverwaltung Büren, Kreuzgasse 32, 3294
Büren a.A.

Es wird auf die Gesuchsakten verwiesen.

Einsprachen und Rechtsverwahrungen sowie
Lastenausgleichsbegehren sind schriftlich und
begründet beim Regierungsstatthalteramt
Seeland, Amthaus, Stadtplatz 33, 3270 Aar-
berg, einzureichen.

Lastenausgleichsansprüche, die nicht inner-
halb der Auflage- und Einsprachefrist ange-
meldet werden, verwirken (Art. 31 Abs. 4
BauG).

Bei Kollektiveinsprachen oder vervielfältigten
und weitgehend identischen Einsprachen ist
anzugeben, wer befugt ist, die Einsprecher-
gruppe rechtsverbindlich zu vertreten (Art. 35b
BauG).

Regierungsstatthalteramt
Seeland 110352

Baupublikation

Bauherrschaft:
Thomas und Fabienne Burri, Reibenweg 3a,
3294 Büren an der Aare

Projektverfasserin:
tks architekten ag, Freiburgstrasse 112, 3280
Murten

Bauvorhaben:
Neubau Hochwasserschutz mit Steinblockreihe

Standort:
Reibenweg 3a; Parzelle GB-Nr. 1590

Zone:
– Uferschutzplan USP Nr. 3  «Schwimmbad –

Reibenmatt»
– Gewässerraum
– Gewässerschutzbereich Ao
– Gebiet mit geringer Gefährdung durch Natur-

gefahren

Ausnahme:
Bauen im Gewässerraum (Art. 48 Abs. 1 WBG)

Auflageort und Einsprachestelle:
Bauverwaltung Büren an der Aare, Kreuz-
gas-se 32, 3294 Büren an der Aare

Auflage- und Einsprachefrist:
28. Oktober 2021 bis 29. November 2021

Es wird auf die Bauprofile und die Gesuchs-
akten verwiesen. Einsprachen und Rechtsver-
wahrungen sowie allfällige Begehren um Las-
tenausgleich sind schriftlich und begründet
innerhalb der Auflage- und Einsprachefrist bei
der Bauverwaltung einzureichen. Lastenaus-

An der Gemeindeversammlung gilt Masken-
pflicht. Die Versammlung wird gemäss den
aktuellen Bestimmungen der Covid-19-Verord-
nung durchgeführt.

Diessbach, 25. Oktober 2021

Der Gemeinderat 110347

Dotzigen

Gemeindeverwaltung
geschlossen am 29.10.2021

Die Büros der Gemeindeverwaltung sowie der
Werkhof der Gemeinde Dotzigen bleiben
wegen einem Mitarbeiteranlass am Freitag,
29. Oktober 2021 am Nachmittag geschlossen.

Gerne bedienen wir Sie ab Montag, 01. No-
vember 2021 zu den üblichen Öffnungszeiten
wieder.

Wir bitten um Kenntnisnahme und danken für
Ihr Verständnis.

Gemeindeverwaltung Dotzigen 110370

Ordentliche Versammlung der
Burgergemeinde Dotzigen

Freitag, 3. Dezember 2021, 20.00 Uhr im Ban-
gerterhaus Dotzigen

Traktanden:

1. Protokoll der Burgergemeindeversammlung
vom 7. Mai 2021

2. Aufnahme in das Burgerrecht –  Wüthrich
Markus und Söhne

3. Neuaufnahme in den Burgernutzen

4. Voranschlag / Budget 2022
Beratung und Genehmigung

5. Gesamterneuerungswahlen

6. Verschiedenes

Informationen

Burger und Burgerinnen die im Jahr 2022 den
Holznutzen beanspruchen wollen melden sich
bis am 13. November 2021 beim Burgersekre-
tär Schaller Beat, Tel. 032 351 36 40 oder Mail
beatschaller@gmx.ch.

Neuanmeldungen für den Burgernutzen
haben sich bis zum 13. November 2021 beim
Burgerpräsidenten Schaller Markus, Lyssstr. 3,
3293 Dotzigen, schriftlich anzumelden.

Für die Teilnahme an der Versammlung ist ein
gültiges COVID-Zertifikat erforderlich.

Dotzigen, 22. Oktober 2021

Der Burgerrat 110355

Versammlung der Einwohner-
gemeinde Dotzigen

Donnerstag, 2. Dezember 2021, 20.00 Uhr, Alte
Turnhalle, Dotzigen

Traktanden

1. Finanzplan 2021–2026, Information.

2. Budget 2022, Beratung und Genehmigung.
Festsetzung der Steueranlage für die Ge-
meindesteuern und für die Liegenschafts-
steuern.

3. Reglement über die Betreuungsgutscheine,
Genehmigung.

4. Mitteilungen und Verschiedenes.

Die Unterlagen können 30 Tage vor der Ge-
meindeversammlung in der Gemeindeschrei-
berei eingesehen werden.

Das Budget 2022 kann ab sofort in der Finanz-
verwaltung eingesehen oder bezogen werden,
in der Versammlung werden keine Unterlagen
mehr abgegeben. Der Finanzplan, das Budget
und das Reglement sind ebenfalls einsehbar
auf unserer Internetseite www.dotzigen.ch.

Beschwerden gegen Versammlungsbeschlüsse
sind innert 30 Tagen nach der Versammlung
schriftlich und begründet beim Regierungs-
statthalteramt Seeland in Aarberg einzurei-
chen (Art. 63ff Verwaltungsrechtspflegegesetz
VRPG). Die Verletzung von Zuständigkeits- und
Verfahrensvorschriften ist sofort zu beanstan-
den (Artikel 49a Gemeindegesetz GG; Rüge-
pflicht). Wer rechtzeitige Rügen pflichtwidrig
unterlassen hat, kann gegen Beschlüsse nach-
träglich nicht mehr Beschwerde führen.

Erläuterungen zu den Geschäften erfolgen in
der Novemberausgabe der «Dotziger Nach-
richten».

mailto:beatschaller@gmx.ch
www.dotzigen.ch
www.burgergemeinde-lengnau.ch
www.diessbach.ch


Einsprachen und Rechtsverwahrungen sowie
Lastenausgleichsbegehren sind schriftlich und
begründet beim Regierungsstatthalteramt
Biel/Bienne, Hauptstrasse 6, Postfach 304, 2560
Nidau einzureichen.

Lastenausgleichsansprüche, die nicht inner-
halb der Auflage- und Einsprachefrist ange-
meldet werden, verwirken (Art. 31 Abs. 4
BauG).

Bei Kollektiveinsprachen oder vervielfältigten
und weitgehend identischen Einsprachen ist
anzugeben, wer befugt ist, die Einsprecher-
gruppe rechtsverbindlich zu vertreten (Art.
35b BauG).

Regierungsstatthalteramt
Biel/Bienne 110317

Baupublikation

Bauherrschaft:
Sirete und Nazif Kastrati, Zollgasse 15, 2543
Lengnau

Projektverfasserin:
in-plan AG, Architekten, Tobias Messerli, Bern-
strasse 5, 3312 Fraubrunnen

Bauvorhaben:
Rückbau Gebäude Solothurnstrasse 60 / Neu-
bau Wohn- und Geschäftshaus / Erstellen Zu-
fahrt / Versetzen Fussgängerstreifen

Standort:
Solothurnstrasse 60, 2543 Lengnau, Parzelle
Nr. 2394

Nutzungszone:
Mischzone 2 (M2)

Koordinaten:
2’595’096 / 1’225’904

Gewässerschutzbereich üB

Hinweis:
Kataster der belasteten Standorte, Betriebs-
standort

Auflage- und Einsprachefrist:
22. November 2021

Auflagestelle:
Einwohnergemeinde Lengnau, Bau- und Werk-
abteilung, Brunnenplatz 2, 2543 Lengnau BE

Es wird auf die Gesuchsakten und auf die auf-
gestellten Profile verwiesen.

Einsprachen und Rechtsverwahrungen sowie
Lastenausgleichsbegehren sind schriftlich und
begründet beim Regierungsstatthalteramt
Biel/Bienne, Hauptstrasse 6, Postfach 304, 2560
Nidau, einzureichen.

Lastenausgleichsansprüche, die nicht inner-
halb der Auflage- und Einsprachefrist ange-
mel-det werden, verwirken (Art. 31 Abs. 4
BauG).

Bei Kollektiveinsprachen oder vervielfältigten
und weitgehend identischen Einsprachen ist
anzugeben, wer befugt ist, die Einsprecher-
gruppe rechtsverbindlich zu vertreten (Art. 35b
BauG).

Regierungsstatthalteramt
Biel/Bienne 110341

Baupublikation

Bauherrschaft:
Einwohnergemeinde Lengnau, Rolf Clavadet-
scher, Dorfstrasse 1, 2543 Lengnau

Projektverfasserin:
bauwelt architekten AG, Silvio Steinmann,
Cornouillerstrasse 6, 2502 Biel

Bauvorhaben:
Abbruch Gebäude Rolliweg 3a / Neubau Lager-
gebäude Werkhof und Doppelgarage

Standort:
Rolliweg 3a, 2543 Lengnau, Parzelle Nr. 1012,
Koordinaten: 2’594’825 /  1’225’154, Zone: Zo-
ne für öffentliche Nutzungen N (ZöN N)

Gewässerschutzbereich: üB

Auflage- und Einsprachefrist:
29. November 2021

Auflagestelle:
Einwohnergemeinde Lengnau, Bau- und Werk-
abteilung, Brunnenplatz 2, 2543 Lengnau BE

Es wird auf die Gesuchsakten und auf die Pro-
file verwiesen.

Einsprachen und Rechtsverwahrungen sind
schriftlich und begründet beim Regierungs-
statthalteramt Biel/Bienne, Hauptstrasse 6,
Postfach 304, 2560 Nidau, einzureichen.

Bei Kollektiveinsprachen oder vervielfältigten
und weitgehend identischen Einsprachen ist
anzugeben, wer befugt ist, die Einsprecher-
gruppe rechtsverbindlich zu vertreten (Art. 35b
BauG).

Regierungsstatthalteramt
Biel/Bienne 110362

Bau- und Gewässerschutz-
publikation

Gestützt auf Art. 26 des Baubewilligungs-
dekretes (BewD -  BSG 725.1) vom 22. März
1994 erfolgt nachstehende Bekanntmachung:

Gesuchsteller:
Scheidegger André, Rebweg 22, 2543 Lengnau BE
Guderzo Denise, Rebweg 22, 2543 Lengnau BE

Projektverfasserin:
Alpha Plan Bau GmbH, Marktstrasse 12, 4512
Bellach

Parzellen-Nr.:
594

Adresse/Standort:
Rebweg 22, 2543 Lengnau BE

Bauvorhaben:
Pfählen und Hangsicherung, Ersetzen der
Stützmauer, Isolation, Ersetzen der Holzhei-
zung durch eine Wärmepumpe Luft /  Wasser
und Innenausbau

Zonenplan:
W2 - Wohnzone 2-geschossig

Gewässerschutz:
Besteh. Anschluss an die Gemeinschaftskanali-
sation mit Ableitung in die ARA Regio Gren-
chen

Auflage- und Einsprachefrist:
29. November 2021

Auflageort und Einsprachestelle:
Bau- und Werkabteilung, Brunnenplatz 2,
2543 Lengnau

Es wird auf die Gesuchsakten verwiesen.

Einsprachen, Rechtsverwahrungen und/oder
Lastenausgleichsbegehren sind schriftlich,
begründet und im Doppel innerhalb der Ein-
sprachefrist bei der angegebenen Einsprache-
stelle einzureichen oder einer schweiz. Post-
stelle zur Beförderung zu übergeben.

Lastenausgleichsansprüche, die nicht innert
der Einsprachefrist angemeldet werden, ver-
wirken. (Art. 31 Abs. 4, Bst. a Baugesetz, BauG –
BSG 721)

Kollektiveinsprachen und vervielfältigte Ein-
zeleinsprachen sind nur rechtsgültig, wenn sie
angeben, wer die Einsprechergruppe rechts-
verbindlich zu vertreten befugt ist (Art. 31
Abs. 3  Baubewilligungsdekret, BewD –  BSG
725.1).

Einwohnergemeinde Lengnau
Bau- und Werkabteilung
Brunnenplatz 2
2543 Lengnau BE 110377

Leuzigen

Ordentliche Versammlung
der Burgergemeinde

Donnerstag, 2. Dezember 2021, 20.00 Uhr,
Gemeindesaal Alte Post, Leuzigen

Traktanden:

1. Beratung und Genehmigung des Voran-
schlages 2022
a. Wasserrechnung
b. Forstrechnung
c. Kiesgrubenrechnung
d. Burgergutsrechnung

2. Beratung und Genehmigung über die Be-
willigung und Abgabe eines Vertrages an
Désirée Bär (Parzelle Nr. 3239, Brunnadern-
strasse 44)

3. Wahlen:
Zu wählen ist ein Mitglied des Burgerrates

4. Beratung und Genehmigung von Einburge-
rungen

5. Mitteilungen

6. Verschiedenes

Für die Durchführung der Burgergemeindever-
sammlung besteht ein Schutzkonzept. Für die
Teilnahme an der Versammlung gilt Masken-
pflicht. Die Teilnehmenden werden gebeten,
sich an die Weisungen zu halten. Vielen Dank.

Burgerannahme

Burgerinnen und Burger, die auf den 1. Januar
2022 zum Bezuge der burgerlichen Nutzungen
berechtigt sind (Jahrgang 1993 und älter) so-
wie alle im Jahr 2021 zugezogenen Burgerin-
nen und Burger, haben sich bis 31. Dezember
2021 unter Vorweisung von Altersausweisen
beim Vizepräsidenten, Raphael Kaiser, Eichen-
weg 3, anzumelden. Das von der Burgerge-
meinde festgelegte Aufnahmegeld von zurzeit
CHF 50.– ist vom Nutzungsberechtigten bis
31. Januar 2022 an die Burgerkasse einzuzah-
len. Nichteinzahlung des Aufnahmegeldes hat
die Nichtaufnahme in die burgerlichen Nut-
zungen für das entsprechende Jahr zur Folge.

Leuzigen, 11. Oktober 2021

Der Burgerrat 110350

Meinisberg

Ergebnis der Urnenwahlen
vom 24. Oktober 2021

Zahl der Stimmberechtigten 925
Zahl der eingelangten Ausweiskarten 308
Stimmbeteiligung 32%

Proporzwahlen – 5 Mitglieder des Gemeinde-
rates
Zahl der eingelangten Wahlzettel 298
Leer und ungültig 1
Total der gültigen Wahlzettel 297

Sitzverteilung
Liste 1, Pro Meinisberg 4
Liste 2, SVP 1

Liste 1, Pro Meinisberg
Gewählt sind: Stimmen
1. Lieb Michael 281 bisher
2. Pauli Michel 251
3. Oberli Marianne 219
4. Franz Jörg 213 bisher

Nicht gewählt sind:
1. Jost Beat 196

Liste 2, SVP Meinisberg
Gewählt ist:
1. Marti Ivan 164 bisher

Proporzwahlen – 5 Mitglieder der Kommission
für Hoch- und Tiefbau
Zahl der eingelangten Wahlzettel 296
Leer und ungültig 0
Total der gültigen Wahlzettel 296

Sitzverteilung
Liste 1, Pro Meinisberg 3
Liste 2, SVP 2

Liste 1, Pro Meinisberg
Gewählt sind: Stimmen
1. Bernhard Andreas 218 bisher
2. Burkhalter Thomas 190
3. Jost Beat 136

Nicht gewählt sind:
1. Meyer Kurt Josef 127 bisher

Liste 2, SVP Meinisberg
Gewählt sind:
1. Fenk Florian 322
2. Weber Jörg 194 bisher

Nicht gewählt sind:
1. Marti Monika 91 bisher

Proporzwahlen – 4 Mitglieder der Kommission
für das Bildungswesen
Zahl der eingelangten Wahlzettel 296
Leer und ungültig 0
Total der gültigen Wahlzettel 296

Sitzverteilung
Liste 1, Pro Meinisberg 3
Liste 2, SVP 1

Liste 1, Pro Meinisberg
Gewählt sind: Stimmen
1. Kunz Franziska 292 bisher
2. Stähli Daniel 222 bisher
3. Steiner Marcia 214

Nicht gewählt sind:
1. Sammarruco Bruno 185

Liste 2, SVP Meinisberg
Gewählt sind:
1. Füllemann Michael 179 bisher

Die Veröffentlichung erfolgt unter Vorbehalt
der gesetzlichen vorgeschriebenen Beschwer-
defrist von 10 Tagen. 110346

Versammlung der Einwohner-
gemeinde Meinisberg

Dienstag, 23. November 2021, 20.00 Uhr in der
Mehrzweckhalle Meinisberg

1. Budget 2022
1.1. Festsetzung Gemeindesteueranlage und

Liegenschaftssteueransatz
1.2. Genehmigung Budget 2022
1.3. Kenntnisnahme Finanzplan 2021–2026

2. Wahl Rechnungsprüfungsorgan für die
Amtsperiode 2022–2025

3. Konsultativabstimmung «Variante Kauf alte
Bäckerei»

4. Mitteilungen

5. Verschiedenes
Verabschiedung Behördenmitglieder

Schutzmassnahmen Covid-19-Pandemie
Es werden auf die aktuellen geltenden Vorga-
ben zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie
verwiesen. Das Schutzkonzept ist vor der Ge-
meindeversammlung auf der Gemeindehome-
page www.meinisberg.ch einsehbar.

Botschaft
Wir verweisen Sie auf die Botschaft des Ge-
meinderates, welche in der ersten Hälfte No-
vember 2021 jeder Haushaltung zugestellt
wird und auf der Homepage www.meinisberg.
ch eingesehen und heruntergeladen werden
kann.

Rechtsmittelbelehrung
Beschwerden gegen Versammlungsbeschlüsse
sind innert 30 Tagen, in Wahlangelegenheiten
innert 10 Tagen, nach der Versammlung schrift-
lich und begründet beim Regierungsstatthal-
teramt Biel/Bienne einzureichen (Art. 63 ff.
VRPG). Die Verletzung von Zuständigkeits- und
Verfahrensvorschriften ist an der Versamm-
lung sofort zu beanstanden (Art. 49a GG). Wer
rechtzeitige Rügen pflichtwidrig unterlassen
hat, kann getroffene Beschlüsse nachträglich
nicht mehr anfechten.

Stimmberechtigt sind alle Schweizerinnen und
Schweizer mit eidgenössischem und kantona-
lem Stimmrecht, die mindestens seit drei Mo-
naten in Meinisberg Wohnsitz haben.

Meinisberg, im Oktober 2021

Der Gemeinderat 110315

Baupublikation

Bauherrschaft:
Einwohnergemeinde Meinisberg, Hauptstras-
se 45, 2554 Meinisberg

Projektverfasserin:
Emch +  Berger AG Bern, Niederlassung Biel,
Zihlstrasse 27, 2503 Biel

Bauvorhaben:
Neubau Kanalisationsleitungen im Trennsystem
ab bestehender Leitung in der Industriestrasse
(bis zur Parzelle Nr. 1635) und Leerrohranlage

Standort/Parzellen/Nutzungszone/Koordinaten:
Meinisberg; Industriestrasse; Parzellen Nrn. 1545,
1975; UeO Industriezone Moos; Koordinaten
2’592’552 / 1’222’997; 2’592’453 / 1’222’970

Hinweis:
Gewässerschutzbereich üB

Auflage- und Einsprachefrist:
bis und mit 22. November 2021

Auflagestelle:
Einwohnergemeinde Meinisberg, Kommission
für Hoch – und Tiefbau, Hauptstrasse 45, 2554
Meinisberg

Es wird auf die Gesuchsakten verwiesen.

Einsprachen und Rechtsverwahrungen sowie
Lastenausgleichsbegehren sind schriftlich und
begründet im Doppel beim Regierungsstatt-
halteramt Biel/Bienne, Hauptstrasse 6, Post-
fach 304, 2560 Nidau, einzureichen. Lastenaus-
gleichsansprüche, die nicht innerhalb der
Auflage- und Einsprachefrist angemeldet wer-
den, verwirken (Art. 31 Abs. 4 BauG).

Bei Kollektiveinsprachen oder vervielfältigten
und weitgehend identischen Einsprachen ist
anzugeben, wer befugt ist, die Einsprecher-
gruppe rechtsverbindlich zu vertreten (Art. 35b
BauG). Verfügungen und Entscheide können
im Amtsanzeiger oder im Amtsblatt veröffent-
licht werden, wenn die Postzustellung wegen
der grossen Zahl der eingelangten Einsprachen
mit unverhältnismässigem Aufwand verbun-
den wäre (Art. 35d BauG).

Regierungsstatthalteramt
Biel/Bienne 110316

www.meinisberg.ch


Oberwil

Friedhofkommission Oberwil / Gossliwil

Grabräumung

Wir teilen den Einwohnern und Einwohnerin-
nen der Friedhofgemeinde Oberwil/Gossliwil
mit, dass auf dem Friedhof Oberwil per Ende
Februar 2022 Gräber aufgehoben werden.

Betroffen sind Erdbestattungs- und Urnengrä-
ber bis und mit Todesjahr 1996.

Bis zum 19. Feb. 2022 können auf den betref-
fenden Gräbern von den Angehörigen Pflan-
zen und Steine abgeräumt werden. Bei
Wunsch um eine Verlängerung der Grab Ruhe
gelangen Sie an die Friedhofkommission.

Nach diesem Datum verfügt die Friedhofkom-
mission über betreffende Gräber.

Wir bitten um Kenntnisnahme. Bei Fragen ste-
hen wir gerne zur Verfügung.

Die Friedhofkommission
Oberwil / Gossliwil 110354

Ordentliche Versammlung der
Burgergemeinde Oberwil bei
Büren

Donnerstag, 2. Dezember 2021, 20.00 Uhr im
Schützenhaus Oberwil

Traktanden

1. Protokoll der Burgergemeindeversammlung
vom 03.06.2021

2. Genehmigung des Budgets für das Jahr 2022
a) Forstrechnung
b) Burgergutsrechnung

3. Mitteilungen / Verschiedenes

Wegen den nach wie vor geltenden Bestim-
mungen gemäss COVID-Veror dnung wird die
Burgergemeindeversammlung im Schützen-
haus durchgeführt. Für die Versammlung wird
ein Schutzkonzept erstellt. Es gilt weiterhin
Maskenpflicht.
Wir bitten die Besucherinnen und Besucher
sich an die Anweisungen des Burgerrates zu
halten.

Vor der Versammlung können bei der Gemein-
deverwaltung Oberwil bei Büren während den
Schalteröffnungszeiten folgende Unterlagen
eingesehen werden:
– 10 Tage vor der Versammlung: Budget 2022

Burgernutzen
Die Anmeldung zur Aufnahme in den Bur-
gergenuss (Holznutzung) hat bis spätestens
31. Dezember 2021 schriftlich an Burgerpräsi-
dent Oliver Hugi, Biezwilstrasse 25, 3298 Ober-
wil b.B., zu erfolgen.
Anmelden können sich Berechtigte, die das
27. Altersjahr zurückgelegt haben.
Die Aufnahmegebühr beträgt Fr. 50.00 und ist
bei der Anmeldung zu bezahlen.
Hinsichtlich der Nutzungsberechtigung wird
auf das Nutzungsreglement vom 30. Dezem-
ber 2002 verwiesen.

Oberwil, 25. Oktober 2021

Der Burgerrat 110372

Baupublikation

Bauherrschaft:
Rimmobas Anlagestiftung, Eisenbahnweg 6,
4058 Basel, vertreten durch Immobilien-Zen-
trum Schmid, AG, Ammannstrasse 10, 3074
Muri bei Bern

Projektverfasserin:
Gilgien, Uhlmann &  Partner GmbH, Morgen-
strasse e131B, 3018 Bern

Bauvorhaben:
Ersatz Ölheizung durch Pelletheizung, Rück-
bau Öltank, Sanierung Kamin

Standort:
Schnottwilstrasse 4 + 6; Parzelle GB-Nr. 565

Zone:
Wohnzone 2, Überbauungsplan Sonnenrain
mit SBV

Ausnahmen:
Art. 6  LRV –  Unterschreitung Mindesthöhe
Kamin über Dach

Auflageort und Einsprachestelle:
Gemeindeverwaltung Oberwil bei Büren

Auflage- und Einsprachefrist:
21. Oktober 2021 bis 22. November 2021

Es wird auf die Gesuchsakten verwiesen. Ein-
sprachen und Rechtsverwahrungen sowie all-
fällige Begehren um Lastenausgleich sind
schriftlich und begründet innerhalb der Aufla-
gefrist bei der Gemeindeverwaltung Oberwil
bei Büren einzureichen. Lastenausgleichsan-
sprüche die nicht innert der Einsprachefrist
angemeldet werden, verwirken (Art. 30 und
31 BauG). Bei Kollektiveinsprachen und ver-
vielfältigten oder weitgehend identischen Ein-
sprachen ist anzugeben, wer befugt ist die
Einsprechergruppe rechtsverbindlich zu vertre-
ten (Art. 35b BauG). 110339

Gemeinde Messen
Baupublikation

Bauherrschaft:
Swisscom (Schweiz) AG und Sunrise UPC
GmbH, Grosspeterstrasse 24, Postfach, 4052
Basel

Bauvorhaben:
Umbau Mobilfunkantenne (OBRA / SO008-3) /
neuer Mast / neue Antennen / mit adaptiven
Antennen auf dem Frequenzband 3500 MHz
(5G)

Bauplatz/Standort:
Messen, Ramsernstrasse (ARA), GB-Nr. 514

Projektverfasser:
Hitz und Partner AG, Tiefenaustrasse 2, 3048
Worblaufen

Planauflage:
Gemeindeverwaltung Messen

Einsprachefrist:
12. November 2021

Einsprachen sind schriftlich und begründet an
die Baukommission Messen zu richten. 110353

Rüti

Einwohnergemeinde Rüti bei Büren

Gemeindeversammlung

Donnerstag, 2. Dezember 2021, 20.15 Uhr in
der Mehrzweckhalle Rüti bei Büren

Traktanden

1. Budget 2022; Beratung und Beschlussfas-
sung über den Voranschlag der Verwal-
tungsrechnung für das Jahr 2022
Festsetzung der Steueranlage, des Liegen-
schaftssteuersatzes, und der Kehrichtge-
bühr

2. Personal- und Besoldungsreglement der
Gemeinde Rüti bei Büren
Beratung und Beschlussfassung über die
Teilrevision

3. Ortsplanungsrevision. Genehmigung
Genehmigung

4. Mitteilungen

5. Verschiedenes

Die Unterlagen zu den Traktanden liegen
30 Tage vor der Gemeindeversammlung bei
der Gemeindeverwaltung Rüti bei Büren zur
Einsichtnahme auf.

Zur Erläuterung sämtlicher Traktanden wird
vor der Gemeindeversammlung ein Mittei-
lungsblatt (Botschaft) in alle Haushaltungen
versandt.

Beschwerden gegen Versammlungsbeschlüsse
sind innert 30 Tagen (in Wahlsachen innert
10 Tagen) nach der Versammlung schriftlich
und begründet beim Regierungsstatthalteramt
Seeland einzureichen (Art. 63ff Verwaltungs-
rechtspflegegesetz VRPG). Die Verletzung von
Zuständigkeits- und Verfahrensvorschriften ist
sofort zu beanstanden (Artikel 49a Gemeinde-
gesetz GG; Rügepflicht). Wer rechtzeitige
Rügen pflichtwidrig unterlassen hat, kann ge-
gen Wahlen und Beschlüsse nachträglich nicht
mehr Beschwerde führen.

Zu dieser Versammlung sind alle stimmberech-
tigten Einwohnerinnen und Einwohner, wel-
che das 18. Altersjahr zurückgelegt und seit
mindestens 3  Monaten Wohnsitz in der Ge-
meinde Rüti bei Büren haben, herzlich einge-
laden.

Rüti bei Büren, 28. Oktober 2021

Der Gemeinderat 110376

Ordentliche Versammlung der
Evang.-ref. Kirchgemeinde
Rüti bei Büren

Donnerstag, 25. November 2021, 19.30 Uhr in
der Kirche Rüti b/B

Traktanden:

1. Protokoll vom 17. Juni 2021

2. Budget 2022 und Steueranlage

3. Projektkredit «Einrichtung Pfarrhaus»

4. Ersatzwahlen

5. Wahl des Kirchgemeindepräsidenten

6. Orientierungen der Pfarrerin

7. Orientierungen aus dem Kirchgemeinderat

8. Verschiedenes

Zu dieser Versammlung sind alle Stimmberech-
tigten freundlich eingeladen.

Das Protokoll der Kirchgemeindeversammlung
vom 17. Juni 2021 und das Budget 2022 liegen
30 Tage vor der Versammlung auf. Die Unterla-
gen können im Sekretariat der Kirchgemeinde,
Mühlegasse 9, nach Voranmeldung eingesehen
werden.

Rüti, 28. Oktober 2021

Der Kirchgemeinderat
Rüti bei Büren 110373

Baupublikation

Bauherrschaft:
Einwohnergemeinde Rüti b.B., Bachstrasse 4,
3295 Rüti b.B.

Projektverfasserin:
RSW AG, Rosengasse 35, 3250 Lyss

Bauvorhaben:
Neubau Mischabwasserkanalisation; Umnut-
zung Mischabwasserkanalisation zu Regenab-
wasserkanalisation; Ersatz Trinkwasserleitung
und Sahliwasserleitung; Ausbau elektrische
Versorgung sowie Fernmeldeanlagen (Swiss-
com, GAG); Rückbau Freileitungsmasten; Be-
lagssanierung und Sanierung Randabschlüsse
der Sandgasse

Standort:
Sandgasse, Parzellen Nrn. 13, 15, 16, 19, 97,
186, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 466, 469
und 470, Koordinaten 2’597’790 /  1’222’265,
Zone für Sport- und Freizeitanlagen, Land-
wirtschaftszone, Landschaftsschutzgebiet, im
Strassenbereich

Ausnahmen:
– Bauten und Anlagen im Gewässerraum

(Art. 48 Wasserbaugesetz, WBG)

– Überdecken eines Gewässers (Art. 38 Gewäs-
serschutzgesetz, GSchG)

– Bauten und Anlagen im Strassenabstand
(Art. 80 Strassengesetz, SG)

– Bauen ausserhalb des Baugebiets (Art. 24
Raumplanungsgesetz, RPG)

Auflage- und Einsprachefrist:
22. November 2021

Auflagestelle:
Gemeindeverwaltung Rüti b.B., 3295 Rüti b.B.

Es wird auf die Gesuchsakten verwiesen.

Einsprachen und Rechtsverwahrungen sowie
Lastenausgleichsbegehren sind schriftlich und
begründet beim Regierungsstatthalteramt
Seeland, Amthaus, Stadtplatz 33, 3270 Aar-
berg, einzureichen.

Lastenausgleichsansprüche, die nicht inner-
halb der Auflage- und Einsprachefrist ange-
meldet werden, verwirken (Art. 31 Abs. 4
BauG).

Bei Kollektiveinsprachen oder vervielfältigten
und weitgehend identischen Einsprachen ist
anzugeben, wer befugt ist, die Einsprecher-
gruppe rechtsverbindlich zu vertreten (Art. 35b
BauG).

Regierungsstatthalteramt
Seeland 110340

Kanton Bern

biz Berufsberatungs- und Informationszentren

In unseren Informationsveranstaltungen grei-
fen wir relevante Themen im Bereich der Aus-
und Weiterbildung auf und informieren über
aktuelle Themen rund um die Berufswahl, den
Berufswechsel, die Entwicklung des Arbeits-
markts und vieles mehr.

Veranstaltungsprogramm Biel
2021

Samstag, 6. November, 10 Uhr
Beruflich verändern: So gelingt es!

Nähere Informationen und Anmeldung unter
www.be.ch/biz-veranstaltungen. Dort finden
Sie auch einen Überblick über unsere Online-
Seminare und weitere Veranstaltungen an an-
deren BIZ-Standorten.

Auskunft:
BIZ Biel, Zentralstrasse 64, 2503 Biel/Bienne
Tel: 031 635 38 38 / biz-biel@be.ch 110091
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Liste 4
14. November 2021 www.fdp-bueren.ch

Gemeinsam weiterkommen

Die liberale Kraft
in Büren an der Aare

110366

INTERSPORT Heiniger
Marktplatz 2 | 3250 Lyss
www.heinigersport.ch

DIE MIETE IST ERÖFFNET
WIR HABEN DIE RICHTIGE SKI- UND

SNOWBOARDAUSRÜSTUNG FÜR DICH!
LASS DICH VON UNS BERATEN

NICE TO
«MIET» YOU

JETZT VORMERKEN

Ski- &
Snowboard-
börse
10.–13. November 2021

A305715 / 110363

Wir suchen Sie!

Erfüllende Teilzeitstelle in der
Seniorenbetreuung. Wir bieten
flexible Arbeitszeiten und umfas-
sende Schulungen. Bereitschaft
für Nacht- und Wochenendein-
sätze von Vorteil.

Bewerbungen unter
www.homeinstead.ch/jobs

032 5111185
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www.anzeigerbueren.ch
www.homeinstead.ch/jobs
www.heinigersport.ch
www.fdp-bueren.ch
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TREUE-BON
Fr. 10.–

beim Einkauf ab Fr. 80.–

Gültig bis 30.11.2021
Nicht kummulierbar

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

30 Parkplätze beim Marktplatz (1 Std. gratis)
11 Parkplätze Parkhaus Baslerhaus (1 Std. gratis)

6 Gehminuten vom Bahnhof
T 032 530 30 81 Schäfer Spielwaren GmbH
F 032 530 30 82 Marktplatz 14
mail@schaeferspielwaren.ch 3250 Lyss

Der Weihnachtskatalog ist eingetroffen
und kann abgeholt oder unter
www.schaeferspielwaren.ch
heruntergeladen werden.

B306762 / 110360

Zu vermieten per sofort oder nach
Vereinbarung an sonniger, ruhiger
und erhöhter Lage in Arch grosszügige

2½-Zimmer-Wohnung (82 m2)
in 3-Familien-Haus am Werkweg 9.
Ein charmantes Bijou mit Weitsicht
(2. OG), Holzküche, Glaskeramik,
Geschirrspüler, Dusche und Eckbade-
wanne, grosser Gartensitzplatz usw.
Miete Fr. 930.– + NK Fr. 200.– pauschal,
1 Autoabstellplatz Fr. 40.–,
Total Fr. 1170.–.
Tel. 079 432 90 35 109325

Zu vermieten in
Rüti bei Büren
Wir vermieten per 1. November
2021 oder nach Vereinbarung:

Helle, renovierte 3-Zimmer-Woh-
nung mit Balkon im 2. Stock, in
Mehrfamilienhaus.

Miete Fr. 880.– zuzüglich Neben-
kosten Fr. 120.– und Garage Fr. 100.–.

Bitte melden Sie sich für eine
Besichtigung ab 18 Uhr.

Tel. 076 495 49 08
110332

Zu vermieten per 1. Februar 2022
in Diessbach

4½-Zimmer-Parterre-
Wohnung
Plattenböden, Bodenheizung,
Cheminée, 2 Keller.

Miete mtl. Fr. 1500.–
+ HK/NK Fr. 180.–

Tel. 079 341 12 87
110343

FERIENHAUS / CHALET
Suche im Kanton Wallis oder Bern
ein Ferienobjekt, sollte mit dem Auto
erreichbar sein (zu kaufen)
Tel. 062 212 00 28

Zu kaufen gesucht

2½- ODER 3½-ZIMMER-
WOHNUNG
Mit Balkon und PP
Tel. 027 473 10 02

Eine Entwicklung der Steiner AG

WWW.PIET-WOHNEN.CH

Wohneigentum, mit dem
Sie rechnen können.

2 Häuser, 42 Eigentumswohnungen,
erschwinglicher Kaufpreis.

• MODERATION: DORIS MCVEIGH
• IM ANSCHLUSS AN DIE VORFÜHRUNG BESTEHT DIE MÖGLICHKEIT,
GRATIS-SCHNUPPERBESUCHE ZU BUCHEN

SAMSTAG, 30. OKTOBER 2021, 10.00 - 11.00 UHR,
REFORMIERTES KIRCHGEMEINDEHAUS, BERNSTRASSE 7, BÜREN A/A

HERZLICH LADEN EIN: DIE LEHRKRÄFTE UND DIE SCHULLEITUNG DER
MUSIKSCHULE REGION LENGNAU - BÜREN A/A
Telefon 032 652 11 21 / info@musikschule-rlb.ch / www.musikschule-rlb.ch

TAG DER OFFENEN TÜR
EINLADUNG ZUM

• PRÄSENTATION DER INSTRUMENTE DURCH DIE LEHRPERSONEN

Einlass gemäss 3G-Regel ab 16 Jahren (geimpft, genesen, getestet)

110324

Sudoku
Spielregeln:
– Füllen Sie das Raster mit den

Zahlen von 1 bis 9
– In jeder Zeile, jeder Spalte sowie in

jedem 3x3-Feld darf jede Zahl nur
einmal vorkommen

Auflösung

– Fotografieren Sie
diesen Code mit
Ihrem Handy

Sudoku-Partner

n° 311365

6 8 2 7
9 8 5

7 6 3
5 1 6

2 4
5 1 3

8 3 9
3 2 4

2 4 6 8
http://www.e-sudoku.fr n° 311365 - Niveau Difficile

Spiele/Jeux
Puzzle

Jonglage
Freizeit/Loisirs

Unionsgasse 15/rue de l’Union 15
2502 Biel/Bienne

Tel. 032 323 67 60
www.deliriumludens.ch

Haben Sie Verlustscheine?
Inkassofälle?

• Wir machen aus Ihren Verlustscheinen Bargeld
• Hohe Erfolgsquote beim Eintreiben von
Forderungen

• Inkassoservice und Bonitätsauskünfte

Herr Marti informiert Sie gerne
unter 079 652 74 36

www.inkassokueng.ch
sale@inkassokueng.ch

Unsere
Geschäftsstelle

Spittelgasse 1
3294 Büren an der Aare

Öffnungszeiten:
Montag + Dienstag 9–12 Uhr
und 14 – 16 Uhr
Mittwoch 9–12 Uhr

Sie erreichen uns unter folgen-
der Postadresse:

Anzeiger Büren und
Umgebung AG
Geschäftsstelle
Spittelgasse 1
3294 Büren an der Aare

Tel. 032 351 00 18
Fax 032 351 00 19
anzeiger@anzeigerbueren.ch
www.anzeigerbueren.ch

www.msf.ch
PK 12-100-2
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Das Werbemittel der Region

www.msf.ch
mailto:anzeiger@anzeigerbueren.ch
www.anzeigerbueren.ch
www.inkassokueng.ch
mailto:sale@inkassokueng.ch
http://www.e-sudoku.fr
musikschule-rlb.ch
www.musikschule-rlb.ch
W.PIET-WOHNEN.CH
www.schaeferspielwaren.ch
mailto:mail@schaeferspielwaren.ch


Öffentliche Sammelstelle
für ALLE Ihre Abfälle
Öffnungszeiten
Montag–Freitag

Samstag

Ihr Entsorger

07.00–12.00 Uhr
13.00–17.00 Uhr
08.00–11.45 Uhr

Edi Entsorgungsdienste AG
Industriering 6, 3250 Lyss
Tel. 032 387 18 18

A292679 / 109457

Bei Todesfall
Tel. 032 351 14 06† Natel 079 334 39 33

Rolf Kocher, Bestattungsdienste
Büren a.A. und Umgebung

3. Generation Eidg. Fachausweis

109516

KIEFERORTHOPÄDIE
LYSSPraxis für funktionelle und

ästhetische Kieferorthopädie
Dr. med. dent.
Elia Walder

Marktplatz 14, 3250 Lyss
T 032 384 12 50
spange@kieferorthopaedie-lyss.ch
www. kieferorthopaedie-lyss.ch

#$!"

109522

5 - Elemente
Kochkurs und Workshop

13. November 2021| 09.00 - 17.00 h
Kosten: Fr. 150.- inkl. Mittagessen und Getränke

Anmeldung: Benira Niederberger | contact@a-r-a.ch

A - R - A LICHTZENTRUM
Grienbergstrasse 5 | 2543 Lengnau BE

tel. 032/653 11 34 | www.a-r-a.ch | www.baumessenzen.info

Au�bauend - Nährend - ein Erlebnis
• Elemente und Organe, Zusammenhänge
• Ausgleich der 5 Elemente am Körper
• Kochen nach den 5 Elementen,
inkl. Rezepte und Tabellen

110282

110368

Komitee «Stop 5G in Büren an der Aare»
p.A. Daniel Laubscher, Schützenweg 20, 3294 Büren a.A. Telefon 032 351 47 08

Natel 079 958 08 01
daniel.laubscher@plannetzwerk.ch

Umrüstung der Mobilfunkanlage an der Jurastrasse 15 in
Büren an der Aare auf adaptiven Betrieb (5G)
Swisscom und Salt publizierten am 14. und 21. Oktober 2021 im Anzeiger Büren und Umge-
bung die Umrüstung der bestehenden Mobilfunkanlage an der Jurastrasse 15 in Büren an der
Aare auf adaptiven Betrieb (5G).

Das Komitee ruft die im Einspracheperimeter wohnhafte Bevölkerung auf, vorsorglich Einspra-
che gegen die neuste bauliche Umrüstung auf adaptive Antennen an der Jurastrasse 15 zu
erheben. Einsprachefrist ist der 15. November 2021.

Der Baubewilligungsbehörde von Büren an der Aare wird dazu empfohlen, das entsprechende Bau-
gesuch zu sistieren bis klar ist, wie adaptive Strahlung gemessen und kontrolliert wird. Im Baugesuch
sind diesbezüglich keine Angaben ersichtlich und ein Prüfbericht der zuständigen kantonalen Fach-
stelle fehlt.

Einspracheperimeter = 840 Meter Vorgesehen ist der Betrieb mit 3 adaptiven Antennen

Gleichzeitig erinnern wir an dieser Stelle daran, dass Sunrise die bestehende Antenne auf der Landi
auf adaptiven Betrieb umgestellt und ohne Baugesuch in Betrieb genommen hat. Gemäss einem
Rechtsgutachten des Instituts für Schweizerisches und Internationales Baurecht der Uni Freiburg, sind
solche Verfahren ohne Einsprachemöglichkeit nicht rechtmässig. Gegen die bauliche Umrüstung bei
der Landi ist daher eine Beschwerde vor Verwaltungsgericht hängig.

Der neuste K-Tipp vom 20. Oktober 2021 legt die Messberichte der Strahlenbelastung durch die be-
stehenden (nicht adaptiven) Antennen in der Schweiz offen. Demzufolge strahlt jede fünfte Antenne
zu stark und überschreitet die gültigen Grenzwerte teils um ein Vielfaches. Entscheidend ist aber,
dass adaptive Antennen noch gar nicht gemessen und kontrolliert werden können.

Die Bau-, Planungs- und Umweltdirektorenkonferenz der Schweiz (BPUK) teilt aufgrund des erwähn-
ten Rechtsgutachtens am 23. September 2021 mit, dass die BPUK zusammen mit der Bundesbehör-
de UVEK und den Mobilfunkbetreibern die offenen Punkte gemeinsam bis Ende Jahr klären wollen.
Dabei sollen neben dem Schutz der Bevölkerung vor nichtionisierender Strahlung die Rechts- und
Planungssicherheit im Zentrum stehen.

Die tatsächlichen (wissenschaftlichen) und rechtlichen Rahmenbedingungen für die Baubewilligung
von adaptiven Antennen sind somit noch nicht gegeben. Im Kanton Bern sind daher auch sämtliche
diesbezüglichen Rechtsverfahren vor Verwaltungsgericht und der Bau- und Verkehrsdirektion sistiert.

Gerne können sie unseren aufwendigen Einsatz für den Schutz vor Strahlung auch finanziell unter-
stützen: IBAN CH39 0900 0000 3041 7340 2 (lautend auf Laubscher Daniel).

Komitee «Stop 5G in Büren an der Aare»

Büren an der Aare, 25. Oktober 2021 110371

Kaufe Antiquitäten
www.galerie-bader.ch

Antike Möbel aus Erbschaften, chinesische, japa-
nische & asiatische Deko-Gegenstände aus Bron-
ze und Elfenbein, Spiegel vergoldet, alte Teppiche,
Ölgemälde 17. bis 19. Jh., alte Waffen (Gewehre,
Pistolen, Schwerter). Rüstungen vom 15. bis 19. Jh.,
Jagdtrophäen, Silber, Silberbesteck, Silbermünzen
(800/925), Zinn, Schmuck zum einschmelzen, Gold-
münzen u. Medaillen, Pendeluhr-Atmos, elektrische
Pendeluhr Favag und andere Taschenuhren, Arm-
banduhren (Omega, Rolex, Heuer).

D. Bader, Tel. 079 769 43 66
* info@galerie-bader.ch

110380

Wir realisieren einen
Toppreis für Ihre Immobilie!

Immo Kaletsch | Rohrweg 8 | 2543 Lengnau
Tel. 032 653 11 60 | info@immokaletsch.ch

a n z e i g e r @ a n z e i g e r b u e r e n . c h
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Gemeinsam weiterkommen

BISHERBISHERBISHER BISHER

Die liberale Kraft
in Büren an der Aare

www.fdp-bueren.ch
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